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     Körperschaft des öffentlichen Rechts 
 

 
 

7. Satzung zur Änderung der 1. Neufassung der Beitragssatzung Abwasser 
 

Aufgrund der §§ 154 und 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl. S. 
205) sowie des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) für das Land Mecklenburg-
Vorpommern vom 01.06.1993 (GVOBl. M-V S. 522, berichtigt S. 916), geändert 
durch Art. 27 EuroUG M-V vom 22. November 2001 (GVOBl. S. 438) wird nach Be-
schlussfassung durch die Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Kühlung“ 
am 24.11.2004 und nach Genehmigung durch den Landrat des Landkreises Bad Do-
beran als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom 09.12.2004 folgende 7. Änderung der 
1. Neufassung der Beitragssatzung Abwasser erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderungen der 1. Neufassung der Beitragssatzung Abwasser 

 
In § 1 Absatz 1 wird nach - d) „Zentrale Abwasserbeseitigungsanlage Schwaan“ - 
hinzugefügt: 
 
e) „Zentrale Abwasserbeseitigungsanlage Neubukow“. 
 
Der Einzugsbereich der Abwasserbeseitigungsanlagen ist in der fortlaufend aktuali-
sierten Anlage aufgeführt. Diese Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
§ 3 Absatz 1 wird wie folgt neugefasst: 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht,  

a)  sobald das Grundstück an die Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen 
werden kann, § 2 Absatz 1, 

b)  sobald das Grundstück an die Abwasserbeseitigungsanlage tatsächlich ange-
schlossen ist, § 2 Absatz 2, 

c)  mit Abschluss einer Sondervereinbarung, § 2 Absatz 3, 
erstmals jedoch mit Fertigstellung der Gesamtanlagen am 01.01.2006. 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzungsänderung tritt rückwirkend zum 01.01.2005 in Kraft.  
 
 
Bad Doberan, 20.12.2004 
 
 
Rhode 
Verbandsvorsteher    Siegel 
 
 
 
 



Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften versto-
ßen wurde, können diese entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres nach der Veröffentli-
chung geltend gemacht werden. 
Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften. 
 
 
Anlage 
 
Die Orte im Gebiet des Zweckverbandes „Kühlung“ sind den Abwasserbeseitigungs-
anlagen wie folgt zugeordnet: 
 
Einzugsbereich der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage Bad Doberan: 
 
Admannshagen 
Althof   
Bad Doberan  
Bargeshagen 
Bartenshagen 
Börgerende  
Brodhagen  
Heiligendamm 
Hinter Bollhagen 
Hohenfelde  
Kägsdorf  
Klein Bollhagen  
Kühlungsborn 
Nienhagen  
Parkentin  
Reddelich   
Rethwisch  
Rabenhorst   
Steffenshagen  
Steinbeck  
Vorder Bollhagen 
Wittenbeck  
 
 
 
Einzugsbereich der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage Kröpelin: 
  
Biendorf 
Blengow 
Gaarzer Hof 
Gersdorf  
Kröpelin 
Neu Gaarz 
Rerik 
Wischuer 
Wustrow 
 
 



Einzugsbereich der zentralen ländlichen Abwasserbeseitigungsanlage:  
 

Alt Bukow   
Altenhagen   
Bantow   
Bastorf   
Clausdorf   
Gerdshagen   
Glashagen   
Groß Bölkow  
Hanstorf   
Heiligenhagen 
Jennewitz   
Kamin   
Kirch Mulsow 
Krempin    
Moitin    
Questin   
Ravensberg   
Reinshagen   
Retschow   
Roggow   
Satow   
Stülow   
Vorbeck   
Westenbrügge 
 
 
Einzugsbereich der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage Schwaan: 
 

Bandow  
Benitz   
Bröbberow  
Groß Grenz  
Hof Tatschow 
Hohen Luckow 
Kassow   
Letschow  
Niendorf  
Schwaan  
Werle  
Wiendorf  
Zeez  
 
 
Einzugsbereich der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage Neubukow: 
 

Buschmühlen 
Klein Strömkendorf 
Malpendorf   
Neubukow   
Pepelow    
Rakow   
 


